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Vorwort 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung haben nicht zuletzt auf Grund der Öffnung der 

Grenzen in Europa und der damit einhergehenden Öffnung der Märkte im Zeichen einer ver­

schärften Wettbewerbssituation zugenommen. Sie verursachen jährlich enorme Ausfälle in 

den Kassen der Sozialversicherung und bei den Steuereinnahmen, belasten die öffentlichen 

Haushalte und führen mitunter zu sozialen Spannungen in der Gesellschaft. Hinzu kommt 

der Schaden, der bei legal arbeitenden und gemeldeten Betrieben sowie durch den Ausfall· 

von Gewährleistungsansprüchen entsteht. Darüber hinaus können sich gesetzestreue Un­

ternehmen nicht gegen eine Konkurrenz behaupten, die sich nicht an Gesetze hält. Dadurch 

wird inzwischen das wirtschaftliche und soziale Gefüge ganzer Branchen und Regionen ge­

fährdet. Dabei werden im Inland,· aber auch im Rahmen der Ausführung von grenzüber­

schreitenden Dienstleistungen verstärkt organisatorische und rechtliche Konstruktionen ge­

wählt, durch die offenkundig Gesetzesumgehungen erreicht werden sollen. 

(Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW 

08/15) 

Das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen sowie die Universität Linz 

(Prof. Schneider) schätzt das Volumen der Schattenwirtschaft für 2016 auf ca. 336 Mrd. Eu­

ro. Das sind rd. 10,8 % des offiziellen Bruttosozialprodukts . . 

Den Fiskus kostet Schwarzarbeit bezüglich entgangener Steuern und Sozialabgaben rd. 30 

Mrd. Euro pro Jahr 

(Quelle: Pressemitteilung Prof. Friedr. Schneider, Uni Linz/Institut für angewandte Wirt­

schaftsforschung e. V. (IAW), Tübingen v. 02.02.16) 

Um die Dimension richtig einordnen zu können, sei an dieser Stelle der Bundeshaushalt mit 

einem Volumen von rd. 317 Mrd. Euro erwähnt. 

(Quelle: Handelsblatt vom 13.11.2015) 

Bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch geht es daher keinesfalls 

um die Aufdeckung von Bagatellfällen, sondern um eklatante rechtswidrige handwerks- und 

gewerberechtliche Verstöße, die mit Gewinnerzielungsabsicht begangen wurden. 
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Der Bereich Wirtschaftsdelikte betrachtet seinen erneut erfolgreich geleisteten Einsatz zur 

Schaffung gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen im lokalen Wirtschaftsbereich als eine 

Form von Wirtschaftsförderung und gleichzeitig als einen Beitrag zur Vermeidung von Ar­

beitslosigkeit. 

Der gesetzestreuen Wirtschaft, vor allem im Mittelstand und Handwerk, sind in Iserlohn im 

vergangenen Jahr mindestens rd. 3, 1 Mio. Euro (Vorjahr rd . 2, 7 Mio. Euro) an Umsatz durch 

Schwarzarbeit entgangen. Das ergibt sich aus den Umsatzermittlungen der hier abgeschlos­

senen Ermittlungsverfahren. 

Im abgelaufenen Jahr gingen hier insgesamt 111 neue Anzeigen und Hinweise auf 

Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch ein (Vorjahr 159). Auf ihre Bearbeitung warten 

aus Vorjahren noch 76 unbearbeitete Fälle. 

Die Arbeitsergebnisse im Einzelnen sind den folgenden Seiten zu entnehmen. 
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Arbeitsergebnisse 2015 
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Hausdurchsuchungen 

Mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichts Iserlohn wurden 

insgesamt 21 Wohnungen/Geschäftsräume durchsucht (Vorjahr 27). Dabei wurden um­

fangreiche Geschäftsunterlagen als Beweismittel beschlagnahmt und anschließend ausge­

wertet. 

Überwachung der Prostitution 

Vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden wurden die zz. 6 (Vorjahr 5) im Stadtgebiet 

befindlichen bordellähnlichen Betriebe 8 Mal kontrolliert (Vorjahr 4 ). Dabei wurden insgesamt 

26 Prostituierte überprüft (Vorjahr 10). Die Dienstleisterinnen stammen ganz überwiegend 

aus Bulgarien und Rumänien. Einer russischen Staatsangehörigen mit einer Arbeitserlaubnis 

ausschließlich für Italien wurde der AufenthalUdie Arbeit in einem Letmather Club untersagt. 

Bußgeldverfahren 

34 Bußgeldverfahren konnten abschließend bearbeitet werden (Vorjahr 29). Die Höhe der 

verhängten Bußgelder betrug insgesamt rd. 217.000 € (Vorjahr 216.000 €). Zu rd . 62 % be­

trafen die Ermittlungsverfahren das Bau- und Bauausbaugewerbe. 

Bis zum Jahresende gingen infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen tatsächlich rd. 

150.000 Euro bei der Stadtkasse ein (Vorjahr rd. 130.000 Euro). Dies entspricht einer Reali­

sierungsquote von rd . 69 %. 

Insgesamt stehen der Stadt zukünftig noch fällige Ratenzahlungen aus Vorjahren in Höhe 

von rd . 962.000 Euro zu. 

Strafanzeigen 

Insgesamt wurden 6 Strafanzeigen (Vorjahr 11) wegen Sozialleistungsmissbrauch (zum 

Nachteil des Bereiches Soziales und Jugend/Jobcenter MK) für die Staatsanwaltschaft gefer­

tigt. 
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Feststellung von Schäden und Einsparung öffentlicher Leistungen 

Durch die Ermittlung von diversen Schäden, verursacht durch Betrug und anschließende 

Einsparungen, ist bei den verschiedenen mit uns kooperierenden Leistungsträgern ein finan­

zieller Vorteil (festgestellter Schaden + Einsparung) von insgesamt rd. 120.000 Euro (Vorjahr 

145.000 Euro) entstanden. Die Leistungen konnten anschließend gekürzt oder eingestellt 

werden. Die zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden zurückgefordert. 

Bei einem Ermittlungsvolumen von insgesamt rd. 337.000 Euro (217.000 Euro Bußgel­

der/120.000 Euro Leistungsmissbrauch) waren die Rathaus-Ermittler auch 2015 gemein­

schaftsdienlich und ökonomisch eingesetzt. 

Die folgende grafische Darstellung belegt die Zuordnung der einzelnen Verstöße aus 

den Bußgeldverfahren zu den verschiedenen Gewerbe-/Handwerksbereichen. 



Bußgeldverfahren 201 5 

Metallbauer: 2 rd. 5,9% 

1 

Dachdecker: 4 rd. 11,8% 

Stukkateure: 10 rd. 29,4% - - Klempner: l rd. 2, 9% 

- Friseure: l rd. 2, 9% 

- Straßenbauer: 3 rd. 8,8% 

Maurer u. Betonbauer: 6 rd. 17,7% - Gerüstbauer: l rd. 2, 9% 

Kraftfahrzeugtechnik: 4 rd. 11,8% 

Elektrotechniker: 2 rd. 5, 9% 



6 

Besonderheiten 

Bundesfahndertreffen in Herten 

Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Südwestfalen in 

Arnsberg 

Neue Handreichung für die mit der Verfolgung und Ahndung von 

Schwarzarbeit beauftragten Ordnungsbehörden in Nordrhein­

Westfalen - Stand: 08/15 -

(Herausgeber: Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel­

stand und Handwerk NRW) 
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Bundesfahndertreffen in Herten 

Das jährlich stattfindende Bundesfahndertreffen, bei dem sich etwa 150 Ermittler aus Kom­

munen und Kreisen aus der gesamten Republik zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaus­

tausch treffen, fand diesmal unter dem Motto „Kompetenz schafft Perspektiven" in Her­

ten/Kreis Recklinghausen statt. Das Treffen wird vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk NRW u. a. durch Übernahme der Teilnehmergebühren 

unterstützt. 

Die Tagesordnung ist den nächsten Seiten zu entnehmen. 



17. Juni 2015 

Uhr 

09:30-11:30 

11:45 

12:00 - 13:15 

13:15 -14:15 

14:15 -14:25 

14:25 - 14:30 

14:30 -15:10 

15:10 -15:30 

15:30 - 16:30 

16:30 - 18:30 

ab 19:00 

18. Bundesfahndertreffen 
am 17. + 18. Juni 2015 

in der Stadt Herten 

Tagesordnung 

Pressegespräch 

Beginn der Veranstaltung, 
Begrüßung durch den Bürgermeister der Stadt Herten, Herrn Dr. Uli 
Paetzel 

kleiner Imbiss 

Vortrag von Herrn Dr. Marc Sotelsek, Staatsanwalt bei 
Staatsanwaltschaft Bochum, Abteilung Wirtschafts­
kriminalität 
Thema: Schwarzarbeit als organisierte Wirtschaftskriminalität 

Aussprache 

kleine Pause 

Vortrag von Herrn Rene Land, Sachgebietsleiter Gewerbe 
bei der Stadt Cottbus 
Thema: Reisegewerbe, Änderungen in der Gewerbeordnung, aktuelle 
Neuigkeiten der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie, Teil 1 

freier Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen 

Vortrag von Herrn Rene Land, Sachgebietsleiter Gewerbe 
bei der Stadt Cottbus 
Thema: Reisegewerbe, Änderungen in der Gewerbeordnung, aktuelle 
Neuigkeiten der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie, Teil 2 

Möglichkeit zu einer Stadtrundfahrt durch die Stadt Herten unter der 
Leitung des Bürgermeisters, Herrn Dr. Uli Paetzel 

Treffen zum gemütlichen Beisammensein im Kohlenkeller auf dem 
Gelände der früheren Zeche Ewald 



18. Juni 2015 

Uhr 

09:00 - 09:30 

09:30 - 09:40 

09:40 - 10:10 

10:10 - 11:20 

11:20- 11:35 

11:35 - 12:00 

12:00 -13:00 

13:00 -14:15 

14:15 - 15:00 

anschließend 

ca. 15:30 

18. Bundesfahndertreffen 
am 17. + 18. Juni 2015 

in der Stadt Herten 

Vortrag von Herrn Peter Breitkopf, Landkreis Oldenburg 
Thema: Das Internetforum „BkSchwarzarbeit" für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus der kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfung und 
von Handwerkskammern 
Vorstellung, Einstellung von Beiträgen, Änderungen im Profil, 
Suchfunktionen, Erläuterung der Administratorentätigkeit 

Aussprache 

freier Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen 

Vortrag von Frau Risthaus, Richterin am Amtsgericht 
Recklinghausen 
Thema: Rechtssicherheit bei Durchsuchungs- und 
Beschlagnahmebeschlüssen, lnh ltliche B stimmtheit bei 
Durchsuchun d Besc nah 

esprechung rechtlicher Probleme. 

Aussprache 

Pause 

Vortrag von Herrn Johann Quatmann 
Assessor im Geschäftsbereich Bildung und Recht bei der 
Handwerkskammer Münster 
Thema: §§ 7, 7a, 7b, 8 und 9 der Handwerksordnung 

Mittagessen 

Vortrag von Herrn Ralf Germann 
BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Thema: Schwarzarbeit aus der Sicht der BG Bau 
- Abgrenzung und Eigenbau -

Verschiedenes 

Ende der Veranstaltung 



Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An die nach Landesrecht 
zuständigen kommunalen 
Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden 
in Nordrhein-Westfalen 

über die Bezirksregierungen 

- ausschließlich per E-Mail -

Bekämpfung der Schwarzarbeit im handwerks- und 
gewerberechtlichen Bereich in Nordrhein-Westfalen; 
18. Bundesfahndertreffen am 17. und 18. Juni 2015 in Herten 

Übernahme von Teilnehmergebühren 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 17. und 18. Juni 2015 findet in Herten das diesjährige Bundes­
fahndertreffen statt Das Bundesfahndertreffen dient dem 
Erfahrungsaustausch, der Optimierung der Zusammenarbeit und der 
Verfahrensabläufe sowie der Fortbildung der mit der Schwarzarbeits­
bekämpfung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Zur Stärkung der kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfung beabsichtigt 
das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk (MWEIMH) im Jahr 2015 die Teilnahme am 18. 
Bundesfahndertreffen zu bezuschussen. Im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel erstattet MWEIMH die Teilnehmergebühren 
in Höhe von 45,00 Euro pro Teilnehmer/in an die entsendende 
Kommune. In Absprache mit dem Veranstalter erfolgt die Abrechnung 
anhand der Teilnehmerliste im Nachgang zu der Veranstaltung. Die 
Teilnehmergebühren werden über den Veranstalter zurück überwiesen. 
Die über die Teilnehmergebühren hinausgehenden Kosten (z.B. 
Fahrtkosten, Übernachtungskosten) verbleiben bei der entsendenden 
Kommune. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Bonnekamp 
(werner.bonnekamp@mweimh.nrw.de oder Tel.: (0211) 61772-211) 
gerne zur Verfügung. 

28. April 201 5 

Seite 1von2 

Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

1A2 - 2.41 • 24 

RD'in Schmidt 

Telefon 0211 61 n2-454 

Fax 021 1 s1 n2-9-454 

petra.sctlmidt@mweimh.nrw.de 

Dienstsitz: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 

Telefon0211 61 772-0 
Teletax.0211 61n2-777 
poststelle@mweimh.nrw.de 
www.mweimh.nrN.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straß~nbahnlinien 704, 709, 
719 bis Haltestelle 
Poststraße 



Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Teilnahme am Bundesfahndertreffen ermöglichen 
würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Pe.tra Schmidt) 

Seite 2 von 2 
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Erfahrungsaustausch mit der 

Handwerkskammer 

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres hatte die Handwerkskammer Südwestfalen 

Arnsberg zu einem Erfahrungsaustausch im dortigen Bildungszentrum eingeladen. Dabei 

wurden die Vertreter der zuständigen Ordnungsbehörden u. a. auf den neuesten Stand des 

Handwerksrechts gebracht. Da es uns ein besonderes Anliegen ist, ehemals „schwarz" ar­

beitende Handwerksbetriebe der Legalisierung zuzuführen, wird seit vielen Jahren eine gute 

Zusammenarbeit praktiziert. 



DAS HAN5)WERK 
OIE V"llRTSCHAFTSö.i AC HT vor~ NEBEcJAN 

Hondworlt1kommor Südwostfolon · Po1tfoch 52 62 · 59802 Am1ber9 

/\l:)\ H~NDWERKSKAMMER V SUDWESTFALEN 

Brückenplatz l 
59821 Arnsberg 

Ihre Ansprechpartnerin 
Frau Neumeister 

Stadt Iserlohn Telefon 

Bereich Wirtschaftsdelikte . ,_,., _,„ ·;;·· '·-';; 2931 877-131 
Ressort Sicherheit. Bürger, Feuerwehr · ~ . .,,, .e,, Feuerw· ,, Telefax 

;~~~~~~~~:n @~}~;Ok;t. c~OI~ ;'~;~;/.u~:~::.,..de 
~~ : "';'/ ~?. ;' nser Zeichen 

--<'"/-> 
6. Oktober 2015 

( Bekämpfung von unerlaubter Handwerksausübung/Schwarzarbeit von Ordnungs­
ämtern In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Südwestfalen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie wieder herzlich einladen zu unserem Erfahrungsaustausch zum 
Thema unerlaubte Handwerksausübung und Schwarzarbeit. 

Der Erfahrungsaustausch soll stattfinden 

am Dienstag, den 17. November 2015, Beginn 9:00 Uhr 
in unserem Berufsbildungszentrum, Raum B 200, Altes Feld 20, 59821 Arnsberg. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch daran interessiert sind, sich mit Kollegen 
anderer Ordnungsämter aus unserem Bezirk und Kammervertretern auszutauschen. 

Bitte senden Sie uns den beiliegenden Antwortbogen zurück bis zum 28. Oktober 
2015. 

Auch für Tagesordnungsvorschläge wären wir sehr dankbar. Die Tagesordnung 
würden wir rechtzeitig vor der Sitzung an alle Beteiligten senden. 

Freundliche Grüße 

Anlage 



( 
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Handreichung zur 

Schwarzarbeitsbekämpfung 

Im Rahmen einer Dienstbesprechung bei der Bezirksregierung Arnsberg am 30.09.2015 

wurde die neue Handreichung von einer Vertreterin des zuständigen Landesministeriums 

bekanntgemacht (siehe Anlage). 



Mini5terium fOr Wirtscnaft, Energie, 
Industrie, Mittel5tand und Handwerk 
des Landes Nordrhein·Westfalen 

Handreichung 
für die mit der Verfolgung und 
Ahndung von Schwarzarbeit 

beauftragten Ordnungsbehörden in 
Nordrhein-Westfalen 

Stand August 2015 



Bekämpfung der Schwarzarbeit im gewerbe­
und handwerksrechtlichen Bereich durch 

kommunale Verfolgungsbehörden in 
Nordrhein-Westfalen 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung haben nicht zuletzt aufgrund der Öffnung der 
Grenzen in Europa und der damit einhergehenden Öffnung der Märkte im Zeichen einer 
verschärften Wettbewerbssituation zugenommen. Sie verursachen jährlich enorme Ausfälle 
in den Kassen der Sozialversicherung und bei den Steuereinnahmen, belasten die 
öffentlichen Haushalte und führen mitunter zu sozialen Spannungen in der Gesellschaft. 
Hinzu kommt der Schaden, der bei legal arbeitenden und gemeldeten Betrieben sowie durch 
den Ausfall von Gewährleistungsansprüchen entsteht. Darüber hinaus können sich 
gesetzestreue Unternehmen nicht gegen eine Konkurrenz behaupten, die sich nicht an 
Gesetze hält. Dadurch wird inzwischen das wirtschaftliche und soziale Gefüge ganzer 
Branchen und Regionen gefährdet. Dabei werden im Inland, aber auch im Rahmen der 
Ausführung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen verstärkt organisatorische und 
rechtliche Konstruktionen gewählt, durch die offenkundig Gesetzesumgehungen erreicht 
werden sollen. 

Im Schwarzarbeitsbekämpf ungsgesetz hat der Gesetzgeber den Begriff „Schwarzarbeit" 
definiert und in der Hauptsache die Behörden der Zollverwaltung mit der Verfolgung und 
Ahndung von Verstößen gegen dieses Gesetz beauftragt. Für Verstöße gegen das 
Handwerks- und Gewerberecht sind daneben originär die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden verantwortlich. Dies sind in Nordrhein-Westfalen die Ordnungsbehörden der 
Großen kreisangehörigen Städte und im Übrigen die Kreisordnungsbehörden (§ 1 Absatz 3 
der Verordnung Ober die Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach wirtschaftsrechtlichen Vorschriften zuständigen 
Verwaltungsbehörden). Im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) kann die 
Aufgabe der Schwarzarbeitsbekämpfung auch von benachbarten Großen kreisangehörigen 
Städten bzw. Kreisen und kreisfreien Städten gemeinsam ausgeübt werden. Daneben 
besteht die Möglichkeit der Übertragung der Zuständigkeit von der Großen kreisangehörigen 
Stadt auf den Kreis. 

1. Allgemeines 

1. Gesetzliche Grundlagen 

• Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBI. 1 S. 1842) 
in der jeweils aktuellen Fassung 

• Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung - HwO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. 1 S. 3074; 2006 1 S. 2095) in der 
jeweils aktuellen Fassung 

• Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBI. 1 S. 202) in der jeweils aktuellen Fassung 

1 



• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Februar 1987 (BGBI. 1 S. 602) in der jeweils aktuellen Fassung 

2. Definitionen 

Schwarzarbeit leistet, wer nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 und 5 SchwarzArbG Dienst- oder 
Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt und dabei als Erbringer von Dienst- oder 
Werkleistungen seiner sich daraus ergebenden Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des 
selbstständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 GewO) nicht nachgekommen ist 
oder die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 GewO) nicht erworben hat und/oder als 
Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen ein zulassungspflichtiges Handwerk als 
stehendes Gewerbe sei bstständig betreibt, ohne in der Handwerksrolle eingetragen zu sein 
(§ 1 HwO). Schwarzarbeit leistet ebenfalls, wer den unter § 1 Abs. 2 Nr. 4 und 5 genannten 
Personenkreis mit der Ausführung genannter Dienst- oder Werkleistungen beauftragt. 

Schwarzarbeit liegt nicht vor bei der Verrichtung von nicht nachhaltig auf Gewinn gerichteten 
Dienst- oder Werkleistungen, die von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung 
oder Lebenspartnern erbracht werden und/oder die aus Gefälligkeit, im Wege der 
Nachbarschaftshilfe oder im Wege der Selbsthilfe im Sinne des § 36 Abs. 2 und 4 des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes (II. Wohnungsbaugesetz - WoBauG) oder als Selbsthilfe im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) erbracht werden. 

Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tätigkeit, die gegen geringes 
Entgelt erbracht wird. 

a) Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang 

Bei der Ahndung nach dem Schwarzarbeitsgesetz ist darauf abzustellen, ob Dienst- oder 
Werkleistungen in erheblichen Umfang erbracht worden sind. Eine feste Grenze, ab der die 
Erheblichkeit beginnt, gibt es nicht. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine objektive 
Betrachtung des Umfangs der erbrachten Leistung vorgenommen werden. Als Anhaltspunkte 
können Dauer, Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Intensität der Arbeitsleistung dienen. 

Hinweis: 

Wer ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewebe ohne Eintragung in die 
Handwerksrolle in „unerheblichem Umfang" betreibt, begeht jedenfalls eine Ordnungs­
widrigkeit nach § 117 Absatz 1 Nr. 1 HwO, die nach § 1 Abs. 2 SchwarzArbG auch begrifflich 
als Schwarzarbeit definiert wird. 

b) Gefälligkeit 

Gefälligkeit liegt nur dann vor, wenn Dienst- oder Werkleistungen aufgrund persönlichen 
Entgegenkommens im Rahmen üblicher gesellschaftlicher Gepflogenheiten oder in Notfällen 
erbracht werden. 

c) Nachbarschaftshilfe 

Nachbarschaftshilfe kann nicht nur bei unmittelbaren Wohnungs- und Hausnachbarn, 
sondern auch innerhalb kleinerer überschaubarer Bereiche (z.B. innerhalb eines Vereins) 
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bestehen. Für die Annahme einer Nachbarschaftshilfe kann sprechen, dass eine Gegen­
seitigkeit der Leistung vorliegt oder zumindest gelegentlich erwartet wird. Für die Annahme 
von Nachbarschaftshilfe spricht im Weiteren, dass die Tätigkeit aufgrund von bestehenden 
persönlichen Beziehungen geleistet wird. Die erbrachte Hilfe darf sich nicht als Beihilfe zu 
einer gewerblichen Tätigkeit erweisen. 

d) Selbsthilfe 

In Anlehnung an § 12 Abs. 1 Satz 2 WoFG und § 36 Abs. 2 und 4 WoBauG werden zur 
Selbsthilfe die Arbeitsleistungen gerechnet, die zur Durchführung eines Bauvorhabens vom 
Bauherrn beziehungsweise Bewerber selbst, von seinen Angehörigen oder von anderen 
unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit zu erbringen sind. Insoweit überschneiden sich die 
Begriffe „Gefälligkeit", „Nachbarschaftshilfe" und „Selbsthilfe". Selbsthilfe wird verneint, wenn 
der Betroffene ein Haus zum Zwecke der späteren gewerblichen Nutzung (Vermietung, 
Verpachtung, Verkauf) errichtet. 

3. Aufgaben 

Die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
vorgenannten Behörden prüfen gemäß § 2 Abs. 1 SchwarzArbG, ob der Verpflichtung zur 
Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 
GewO) nachgekommen oder die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 GewO) erworben 
wurde und ob ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig 
betrieben wird und die erforderliche Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt. 

Sie verfolgen und ahnden Ordnungswidrigkeiten nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 d + e und Nr. 2 des 
SchwarzArbG und § 117 Abs. 1 Nr. 1 HwO. 

Wird der selbständige Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks als stehendes 
Gewerbe entgegen den Vorschriften der Handwerksordnung ausgeübt, so kann die nach 
Landesrecht zuständige Behörde die Fortsetzung des Betriebs nach § 16 Abs. 3 HwO 
untersagen. 

II. Das Ermittlungs- bzw. Ordnunqswidrigkeitenverfahren 

Um eine gründliche und zügige Ermittlung von Schwarzarbeit zu ermöglichen und damit die 
Voraussetzungen zu einer wirkungsvollen Bekämpfung der Schwarzarbeit zu ·schaffen, sind 
die für die Verfolgung und Bekämpfung der Schwarzarbeit vorgenannten Behörden der 
Kreise und Großen kreisangehörigen Städte gehalten, auch die notwendigen 
organisatorischen Voraussetzungen in ihrem Bereich zu schaffen. Bewährt haben sich in 
diesem Zusammenhang die Schwerpunktbildung von Schwarzarbeitsbekämpfungsstellen 
innerhalb der Behörde bzw. die Einrichtung von Organisationseinheiten, deren vordringliche 
Aufgabe die Bekämpfung der Schwarzarbeit ist. 

Auch sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass den Bußgeldverfahren (§ 17 OWiG) /J 
und der Anordnung des Verfalls von Vermögensvorteilen (§ 29a OWiG) - unter 
Berücksichtigung der sonstigen Aufgabenstellungen der Verfolgungsbehörde - der ihnen 0 
gebührende Stellenwert beigemessen wird. Dabei sind neben einer gründlichen Aus- und 
Fortbildung entsprechende Personal- und Sachausstattungen zu berücksichtigen. 
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1. Stellung der ermittelnden Dienstkräfte von Ordnungsbehörden bei der Verfolgung 
und Ahndung von Schwarzarbeit 

Nach dem Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden in Nordrhein­
Westfalen - Ordnungsbehördengesetz (OBG NW) - können die Ordnungsbehörden die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren. Zur Erfüllung der Aufgaben, die 
die Ordnungsbehörden nach besonderen Gesetzen und Verordnungen durchführen, haben 
sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Gesetze und Verordnungen 
Befugnisse der Ordnungsbehörden nicht enthalten, haben sie die Befugnisse, die ihnen nach 
dem OBG zustehen. 

Die Ordnungsbehörden führen die ihnen obliegenden Aufgaben mit eigenen Dienstkräften 
durch. Die Dienstkräfte müssen einen behördlichen Ausweis bei sich führen und ihn bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit auf Verlangen vorzeigen. 

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes - VV 
OBG - gelten für die Dienstkräfte der Ordnungsbehörden bei der Anwendung unmittelbaren 
Zwanges die Vorschriften (§ 66 ff.) des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NW. S. 510), in der jeweils aktuellen Fassung. 

2. Gesetzliche Bestimmungen im Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Schwarzarbeit in der Definition nach dem Schwarzarbeitsgesetz stört als Ordnungswidrigkeit 
die öffentliche Sicherheit, somit auch Verstöße gegen das Handwerks- und Gewerberecht. 
Das Ordnungswidrigkeitenrecht ist rechtssystematisch dem Verwaltungsrecht zugehörig. Ziel 
ist die Durchsetzung einer Ordnung und die Gefahrenabwehr. Das anzuwendende Gesetz ist 
das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in der jeweils 
aktuellen Fassung. 

Nach § 46 Abs. 2 OWiG hat die Verfolgungsbehörde, soweit das OWiG nichts anderes 
bestimmt, im Bußgeldverfahren dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft 
bei der Verfolgung von Straftaten. 

Nach § 46 Abs. 1 OWiG gelten für das Bußgeldverfahren, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt, sinngemäß die Vorschriften der allgemeinen Gesetze über das 
Strafverfahren, namentlich der Strafprozessordnung (StPO), des Gerichts­
verfassungsgesetzes (GVG) und des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). 

Die ermittelnde Verfolgungsbehörde hat somit in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren. Ihr stehen 
damit für die Ermittlungen die Vorschriften unter anderem aus der StPO zur Verfügung. 

Hinweis: 

In den nachfolgenden Ausführungen wird der Begriff „Ermittlungsbehörde" analog zu dem 
der Staatsanwaltschaft gesetzt. 

Oie zuständigen Behörden haben nach pflichtgemäßem Ermessen(§ 47 Abs. 1 OWiG i.V.m. 
§ 152 StPO) unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um Ordnungswidrigkeiten aufzuklären. Das sogenannte 
Opportunitätsprinzip gibt der Verfolgungsbehörde das Recht, selbst darüber zu e~tscheiden, 
ob sie in einem bestimmten Fall tätig wird oder nicht. Gleichwohl ist sie bei diesem 
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Entschließungsermessen nicht vollkommen frei, so dass willkürliche Entscheidungen 
rechtlich ausgeschlossen sind. 

Nach§ 160 Abs. 2 StPO i.V.m. § 46 Abs. 2 OWiG hat die ermittelnde Behörde dabei nicht 
nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. 

Nach§ 160 Abs, 3 StPO i.V.m. § 46 Abs. 2 OWiG sollen sich die Ermittlungen auch auf die 
Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. 
So sollen die Ermittlungen auch Erkenntnisse über die wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Täters beinhalten, da diese bei der Ahndung der Ordnungswidrigkeit, also der Festsetzung 
eines Bußgeldes im Sinne von § 17 Abs. 2 OWiG, zu berücksichtigen sind. 

Ergeben sich im laufe des Ermittlungsverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass neben der 
Ordnungswidrigkeit auch ein Straftatbestand erfüllt sein könnte, ist der Vorga,ng gemäß § 41 
Abs. 1 OWiG an die zuständige Staatsanwaltschaft abzugeben. 

3. Zuständigkeit 

a) Sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach§ 8 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe d und e und Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 Buchstabe d und e SchwarzArbG 
ist auf die Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen Städte, im Übrigen auf die 
Kreisordnungsbehörden übertragen worden (s.o.) 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 117 
und 118 HwO wird den Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen Städte, im Übrigen 
den Kreisordnungsbehörden übertragen. Zuständige Behörden im Sinne der §§ 16 Abs. 3 
und 9 HwO sind ebenfalls die Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen Städte, im 
Übrigen die Kreisordnungsbehörden. (Verordnung über die Zuständigkeiten nach der 
Handwerksordnung und der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 24. April 2006 (GV NRW. 
2006 S. 212). 

b) Örtliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 

Nach § 37 OWiG ist die Verwaltungsbehörde örtlich zuständig, in deren Bezirk die 
Ordnungswidrigkeit begangen oder entdeckt worden ist oder der Betroffene zur Zeit der 
Einleitung des Bußgeldverfahrens seinen Wohnsitz hat (Tatort-/Wohnortprinzip). 

Die örtlich zuständige Verfolgungsbehörde informiert bei eingeleitetem 
Ordnungswidrigkeitenverfahren auch die Verfolgungsbehörde, in deren Zuständigkeits­
bereich die oder der Gewerbetreibende bzw. die Person, gegen die oder den ermittelt wird, 
ihren oder seinen Wohn- oder Firmensitz hat. Die für den Wohnsitz zuständige 
Verfolgungsbehörde muss nicht zwingend auch das Ordnungswidrigkeitenverfahren 
durchführen. Die §§ 36 bis 39 OWiG geben einen breiten Zuständigkeitsrahmen vor, wonach 
die jeweilige Zuständigkeit nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten geregelt werden kann. 

Hinweis: 

Nach § 161 StPO ist die Ermittlungsbehörde zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 StPO 
bezeichneten Zweck unter anderem befugt, Ermittlungen jeder Art entweder selbst 
vorzunehmen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders 
regeln. Damit sind Ermittlungshandlungen von Dienstkräften einer sachlich zuständigen 
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Ordnungsbehörde z.B. im Rahmen einer Beweissicherung über den eigenen örtlichen 
regionalen Zuständigkeitsbereich hinaus möglich und gesetzlich legitimiert. Der Einsatz 
eigener ordnungsbehördlicher Dienstkrafte ist gerade im Hinblick auf § 13 OBG zu prüfen. 

4. Aufklärung eines Sachverhalts 

Nach§ 161 Abs. 2 StPO i.V.m. § 46 Abs. 2 OWiG ist die ermittelnde Verwaltungsbehörde zu 
dem in § 160 Abs. 1 bis 3 StPO bezeichneten Zweck befugt, von allen Behörden Auskunft zu 
verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmen oder durch die Behörden 
und Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit nicht andere gesetzliche 
Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. Die Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag der Ermittlungsbehörde zu 
genügen, und in diesem Falle befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen. 

Begriffsbestimmung Behörde 

Eine Behörde ist gemäß § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) „iede Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt". Darunter fallen neben den klassischen 
Verwaltungsträgern auch Organe der Legislative und der Judikative, sofern sie 
Verwaltungstätigkeiten ausführen. Darüber hinaus gelten auch Beliehene (z. B. die 
Sachverständigen des TÜV oder die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger) als Behörde, 
da ihnen durch Gesetz Hoheitsrechte übertragen wurden. 

5. Beweiserhebung und Beweissicherung 

Die zuständigen Ordnungs- bzw. Ermittlungsbehörden haben - wie oben ausgeführt - nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Ordnungswidrigkeiten aufzuklären. Hierzu stehen 
den Behörden im Rahmen der Beweiserhebung und der Beweissicherung insbesondere die 
Vorschriften der §§ 161 a, 162, 94 bis 98 sowie 102 bis 105 der StPO zur Verfügung. Diese 
Vorschriften ermöglichen die Vernehmung von Zeugen, die Beauftragung von Gutachtern 
sowie strafprozessuale Maßnahmen der Durchsuchung beim Betroffenen und Dritten sowie 
die Beschlagnahme von Beweismitteln. Die Maßnahmen nach den §§ 94 bis 98 sowie 102 ff 
der StPO sind grundsätzlich auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchzuführen. 

6. Ahndung 

a) Geldbuße 

Verletzt dieselbe Handlung mehrere Gesetze, nach denen sie als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden kann, oder ein solches Gesetz mehrmals, so wird nur eine einzige 
Geldbuße festgesetzt. Sind mehrere Gesetze verletzt, so wird die Geldbuße nach dem 
Gesetz bestimmt, das die höchste Geldbuße androht. Auf die in dem anderen Gesetz 
angedrohten Nebenfolgen kann erkannt werden (§ 19 OWiG). Sind mehrere Geldbußen 
verwirkt, so wird jede gesondert festgesetzt (§ 20 OWiG). Ist eine Handlung gleichzeitig 
Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das Strafgesetz angewendet. Auf die in dem 
anderen Gesetz angedrohten Nebenfolgen kann erkannt werden (siehe auch Richtlinien für 
das Straf- und Bußgeldverfahren -RiStBV- 273). Die Handlung kann jedoch als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wenn eine Strafe nicht verhängt wird. 
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Eine Ordnungswidrigkeit wird, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, durch 
Bußgeldbescheid geahndet (§ 65 OWiG). 

Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit und 
der Vorwurf, der den Täter trifft. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in 
Betracht; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch in der Regel 
unberücksichtigt. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu 
nicht aus, so kann es überschritten werden. 

b) Verfall von Vermögensvorteilen 

Hat der Täter für eine mit Geldbuße bedrohte Handlung oder aus ihr etwas erlangt und wird 
gegen ihn wegen der Handlung eine Geldbuße nicht festgesetzt, so kann gegen ihn der 
Verfall eines Geldbetrages bis zu der Höhe angeordnet werden, die dem Wert des Erlangten 
entspricht. Hat der Täter einer mit Geldbuße bedrohten Handlung für einen anderen 
gehandelt und hat dieser dadurch etwas erlangt, so kann gegen ihn der Verfall eines 
Geldbetrages bis zu der in § 29a Absatz 1 OWiG bezeichneten Höhe angeordnet werden. 

Der Umfang des Erlangten ·und dessen Wert können geschätzt werden. § 18 OWiG 
(Zahlungserleichterungen) gilt entsprechend. 

Wird gegen den Täter ein Bußgeldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt, so 
kann der Verfall selbständig angeordnet werden. 

Nach den einschlägigen Kommentierungen gelten für einen Bescheid Ober den Verfall nach 
§ 29a OWiG die gleichen Formalvorschriften, wie für einen Bußgeldbescheid(§ 66 OWiG). 

7. Legalisierung 

Zielsetzung der Bekämpfung der Schwarzarbeit ist die Durchsetzung geltenden Rechts und 
die Schaffung gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen. In vielen Fällen liegen Umstände vor, 
die es aussichtsreich erscheinen lassen, bei Schwarzarbeit Wege zurück in die Legalität 
aufzuzeigen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die oder der Betroffene zwar die 
Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt, diese aber bisher 
unterblieben ist. Insbesondere bei Gewerbetreibenden, die sich ansonsten im legalen 
Rahmen bewegen (angemeldetes Gewerbe), kann oftmals Abhilfe geschaffen werden, z.B. 
durch Qualifizierung der Inhaberin oder des Inhabers, der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
oder durch Einstellung von Meisterinnen oder Meistern für bestimmte Tätigkeiten. Bei 
Einzelpersonen wird zu prüfen sein, ob diese bereit sind, ihre Tätigkeit auf eine legale Basis 
zu stellen. Im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens sollen die Verfolgungsbehörden 
auch Gespräche mit beratendem Charakter mit den Betroffenen führen, wie Verstöße 
zukünftig vermieden werden können. Bemühungen zur Legalisierung sollten in der Höhe der 
Ahndung der Ordnungswidrigkeit anerkannt werden. 

8. Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

Nach § 6 SchwarzArbG sind die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG zuständigen Ermittlungsbehörden, die 
Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 SchwarzArbG unterstützenden 
Stellen, die Finanzbehörden, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesnetzagentur für 
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Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, die Einzugsstellen (§ 28i des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch), die Träger der Rentenversicherung, die Träger der 
Unfallversicherung, die gemeinsamen Einrichtungen und die zugelassenen kommunalen 
Träger nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sowie die Bundesagentur für Arbeit als 
verantwortliche Stelle für die zentral verwalteten IT-Verfahren nach § 50 Absatz 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen 
Behörden, die in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden, das 
Bundesamt für Güterverkehr, die für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden, die 
Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder auf Ersuchen im Einzelfall und die nach 
§ 14 der Gewerbeordnung für die Entgegennahme der Gewerbeanzeigen zuständigen 
Stellen verpflichtet, einander die für deren Prüfungen erforderlichen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten und die Ergebnisse der Prüfungen zu übermitteln, 
soweit deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der Behörden oder Stellen erforderlich 
ist. 

Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten unter anderem die nach Landesrecht für die 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG zuständigen 
Behörden, wenn sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben nach dem SchwarzArbG 
Anhaltspunkte ergeben für Verstöße gegen die Handwerks- oder Gewerbeordnung ergeben. 

Die Behörden der Zollverwaltung arbeiten nach § 13 SchwarzArbG in Bußgeldverfahren 
insbesondere mit den vorgenannten unterstützenden Stellen zusammen. Ergeben sich für 
die genannten unterstützenden Stellen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben Anhaltspunkte für in § 8 SchwarzArbG genannte Verstöße, 
unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
SchwarzArbG zuständigen Behörden. 

Für die Zusammenarbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit den Gewerbebehörden und 
den Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden der Länder haben das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) und die zuständigen Ressorts der Länder - in Nordrhein-Westfalen das 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk - eine Vereinbarung 
geschlossen, die dieser Handreichung als Anhang beigefügt und für die kommunalen 
Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden verbindlich ist. Diese Zusammenarbeitsvereinbarung 
Handwerks- und Gewerberecht wird · vom BMF in Zusammenarbeit mit den Ländern 
regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. Maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung, die den 
kommunalen Ordnungsbehörden über die Bezirksregierungen bekannt gegeben wird. 

9. Meldepflichten 

Die zuständigen Behörden unterrichten jeweils zum 15. Januar den zuständigen 
Bezirksregierungen für das vorausgehende Kalenderjahr, wie viele Ermittlungsverfahren und 
Bußgeldverfahren mit welchem Ergebnis (Höhe der Geldbuße usw.) eingeleitet und 
durchgeführt worden sind. Ebenfalls sind die Untersagungsverfahren nach § 16 Abs. 3 HwO 
zu berichten. 

Die zuständigen Verfolgungsbehörden haben gemäß § 11 Ba HwO die jeweils zuständige 
Handwerkskammer über die Einleitung von und die abschließende Entscheidung in 

. Verfahren nach §§ 117 und 118 HwO und nach _dem SchwarzArbG zu unterrichten, soweit 
Gegenstand des Verfahrens eine handwerkliche Tätigkeit ist. 

Nach § 149 Abs. 2 Nr. 3 GewO werden Bußgeldentscheidungen über 200,-- Euro wegen 
einer Ordnungswidrigkeit in das Gewerbezentralregister eingetragen, die bei oder im 
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Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmung oder bei der Tätigkeit in einem Gewerbe oder einer sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmung von einem Vertreter oder Beauftragten im Sinne des § 9 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) oder von einer Person, die in einer 
Rechtsvorschrift ausdrücklich als Verantwortlicher bezeichnet ist, begangen worden ist. 
Bußgeldentscheidungen über 200,--€ sind daher zwingend mit den entsprechenden 
Vordrucken an das Bundesamt für Justiz zu senden. Die Vordrucke können auch über 
nachfolgenden Link abgerufen werden: 

https ://www.bundesjustizamt.de/behoerden/Home/Download/qzr/Form ulare. htm l?nn=345614 

1 
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Reaktion/Würdigung der Arbeit durch die 

- Handwerkskammer Südwestfalen Arnsberg 

- Handwerkskammer Münster 

- Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, Geschäftsstelle Iser­

lohn 

- Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, Geschäftsstelle Lüden­

scheid 
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Bekämpfung der Schwarzarbeit un des\erstungsmfssbrauchs 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

herzlichen Dank für die Übersendung des Tätigkeitsberichts 2014. 

Wie jedes Jahr konnten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Jahr 2014 
erfolgreich gegen Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch kämpfen. Ein Ermittlungs­
volumen von rund 361 .000,00 €zeigt die vorbildliche Leistung Ihres Hauses. 

Das südwestfälische Handwerk hofft nach wie vor, dass die Intensität, mit der Sie Ihre 
Aufgabe wahrnehmen, in den übrigen Kammerbezirk ausstrahlen möge. 

Sie informieren darüber, dass der gesetzestreuen Wirtschaft im Mittelstand und Hand­
werk in Iserlohn mindestens 2,7 Mio.€ an Umsatz durch Schwarzarbeit entgangen ist. 
Diese Zahl macht erneut deutlich, welche Notwendigkeit und Bedeutung es hat, die 
Schattenwirtschaft einzudämmen. 

Hierzu hat Ihr Bereich „Wirtschaftsdelikte" einen außerordentlichen Beitrag geleistet. 

Wir möchten uns ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie seit Jahren vorbildlich durch 
die Zurverfügungstellung von notwendigen sachlichen und persönlichen Mitteln ganz 
erheblich dazu beitragen, Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch zu be­
kämpfen. 

Die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern ist sehr gut und intensiv. Immer wieder 
wird das hohe Engagement deutlich, mit dem jeder einzelne im Bereich „ Wirtschafts­
delikte" im Bereich der Stadt Iserlohn seinen Beitrag leistet. 

Wir möchten Sie auch in der Zukunft gern bei Ihrer Tätigkeit unterstützen. Wir arbeiten 
damit an der Schaffung gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen, Behaltung bzw. 
Schaffung illegaler Arbeitsplätze, Beibehaltung bzw. Schaffung besserer Arbeits-



bedingungen, die Sicherung der Existenz kleiner und mittlerer Betriebe, die legal 
arbeiten und daran, die Bürger vor Steuer- und Sozialversicherungsbeitrags-Einbußen 
zu schützen. 

Wir wünschen Erfolg auch für das laufende Jahr 2015. 

Freundliche Grüße 



HWK Münster Bismarckallee 1 48151 Münst r Der Bürgermei~ter 

Stadt Iserlohn 
Resort Sicherheit, Bürger, Feuerw ing. 
Bereich Wirtschaftsdelikte 1 0. April 2015 
Herr Dr. Peter Paul Ahrens 
Rathaus 1 --------::-:=-F.fi=3f--,-r--r--.--r--
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Bekämpfung der Schwa arbeit und des Leitungsmissbrauchs 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

freundlicherweise haben Sie uns Ihren Tätigkeitsbericht 2014 zur 
Schwarzarbeitsbekämpfung in Iserlohn zur Verfügung gestellt. Die 
beeindruckenden Zahlen aus der Stadt Iserlohn zeigen erneut, wie 
wichtig es ist, dass Städte und Kommunen ihren gesetzlichen Auftrag 
der Schwarzarbeitsbekämpfung und Vorbeugung von Leistungsmiss­
brauch ernst · nehmen. Die von Ihnen erwähnten Zahlen über die 
entgangenen Umsätze im Mittelstand und Handwerk von ca. 2, 7 
Millionen Euro ist sicherlich auch nur die Spitze des Eisberges. Der 
tatsächliche Schaden für die gewerbliche Wirtschaft wird noch größer 
sein. 

Es ist sehr erfreulich, dass in Iserlohn über einen so langen Zeitraum 
so konsequent ein, auch für das Handwerk sehr bedeutsames Thema, 
ernsthaft angegangen wird. Vielen Dank für das Engagement Ihrer 
Mitarbeiter/innen, die auch mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen 
Kollegen und Kolleginnen von anderen Ordnungsämtern behilflich sind. 

· Wir wünschen Ihnen einen bleibenden Erfolg. 

Freundliche Grüße 

Handwerkskammer Münster 

im Auftrag · 

Se~~ van der Avoort 
Abteilungsleiter 
Geschäftsbereich Bildung und Recht 

HWKo 
HANDWERKSKAMMER 
MÜNSTER 

Unser Zeichen (bitte angeben): 

A2-1421-ise-vdA/bö 
Datum: 

08.04.2015 
Ihre Fragen beantwortet: 

Servaas van der Avoort 
Telefon 0251 5203-210 
Telefax 0251 5203-218 
vanderavoort@hwk­
muenster.de 
Zimmer: 309 

Handwerkskammer Münster 
Bismarckallee 1 
48151 Münster 
Telefon 0251 5203-0 
Telefax 0251 5203-106 
info@hwk-muenster.de 
www.hwk-muenster.de 

Postanschrift: , 
Handwerkskammer Münster 
Postfach 3480 
48019 Münster 

Sie erreichen uns: 
Mo - Oo 08:00-17:00 Uhr 
Fr 08:00-14:00 Uhr 
zudem nach Vereinbarung 

Bankverbindung: 
Sparkasse Münster1and Ost 
BLZ 400 501 50 
Konto 25 092 826 

Volksbank Münster 
BLZ 401 600 50 
Konto 400 607 100 

DAS HAN~~WERK 



Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis 
verstehen J bündeln 1 handeln 

Kreishondwerl<erschoft · Hondwerl<erstraße 2 · 58638 Iserlohn 

Stadt Iserlohn 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Peter Paul Ahrens 
Rathaus 1 
586361serlohn 

Telefon: 02371 9581-0 

r-=---:--------:re:lefox: 02371 9581-77/-78 

Der Bürgerm· ei'ster - 011: iserlohn@kh-mk.de 
r------!:::...::......~:...::..:-=.:..:::.:._'::::Jnt rnet: www.kh-mk.de 

21.05.2015 fb-ha 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Leistungsmissbrauchs 
Tätigkeitsbericht 2014 

Sehr geehrter Herr Dr. Ahrens, 

wenngleich Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch angesichts der 
allseits angespannten öffentlichen Kassenlage nicht mehr nur als Kavaliersdelikt angesehen 
und behandelt werden, versucht ·immer noch eine alarmierende Anzahl von Betrieben, sich 
ihrer gesetzlichen und auch gesellschaftlichen Verpflichtung zu entziehen. 
Schwarzarbeit verdrängt legale Beschäftigung. Sie führt zudem zu immensen Ausfällen in 
der Sozialversicherung und beim Steueraufkommen. 

Dem professionellen und beispielhaften Engagement der Stadt Iserlohn gegen Schwarzar­
beit durch die Einrichtung einer zuständigen Fachabteilung sowie dem professionellen Ein­
satz der dort tätigen Mitarbeiter gebührt auch für das zurückliegende Tätigkeitsjahr unsere 
besondere Anerkennung und unser ausdrücklicher Dank-.auch und insbesondere im Na­
men aller lnnungsfachbetriebe in Iserlohn und im gesamten Märkischen Kreis. 

Wir hoffen, dass die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns 
auch in der Zukunft ihre Fortsetzung findet und wünschen Ihnen auf diesem Wege weiterhin 
viel Erfolg bei der Bekämpfung der Schattenwirtschaft in unserer Gesellschaft. 

Mit freundliche 

~,LJ!. 
Dirk H. Jedan 
Hauptgeschäft f hrer 

Sparkasse der Stadt Iserlohn 
BLZ: 44550045 

Märkische Bank eG 
BLZ: 45060009 

Commerzbank AG. Iserlohn 
BLZ: 445 80070 

Postbank Dortmund 
BLZ: 44010046 



wirtschaftsdelikte - Tätigkeitsbericht 2014 Schwarzarbeit 

Von: 
An: 
Datum: 
Betreff: 

"Rodermund, Jens" <j.rodermund@kh-mk.de> 
"wirtschaftsdelikte@iserlohn.de" <wirtschaftsdelikte@iserlohn.de> 
Mittwoch, 1. April 2015 11:21 
Tätigkeitsbericht 2014 Schwarzarbeit 

Sehr geehrter Herr Püschel, 

vielen Dank für die Zusendung Ihrer aktuellen Dokumentation zur Schwarzarbeitsbekämpfung in Iserlohn im 
Jahr 2014. 
Erste Details zu Ihrer erneut sehr erfol · hen Tätigkeit gegen Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch 
konnten wir bereits der heimischen Presse entnehmen. 
Ihre Akti · ·· en si 'cherlic eis ielhaft für die R n. 

Die Zusendung Ihres Berichtes möchten. wir zum Anlass nehmen, Sie darüber zu informieren, dass der von 
Ihnen angeschriebene Ansprechpartner in unserem Haus, Herr Karl Heinz Ney, seit dem 31.12.2014 in den 
Altersruhestand gewechselt ist. 

Wir sind aber weiterhin an Ihren Tätigkeitsberichten sehr interessiert und bitten Sie, den u.g. 
Ansprechpartner hierzu in Ihren Verteiler aufzunehmen. 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Neues über das Handwerk im Märkischen Kreis 
auch im Internet unter www.kh-mk.de 

Diese E-mail enthält vertrauliche und/oder geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder die E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte umgehend den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E­
Mail ist nicht gestattet und wird gern. §§ 202, 204 StGB geahndet. 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. lf you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly 
forbidden · 
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Nur noch vier „bordellähnliche Betriebe" in 
Mitarbeiter im Rathaus sehen der GesetzesnovellierUn.g und'Meldepflicht für Prostituierte gelassen.entgegen 

Iserlohn. "Mit einem Club ist derzeit Mann aus dem Ratha1:1s. Im Gegen­
in Iserlohn kein Staat zü machen", ·teil: Wenn, dann meldeten sich Pros­
sagt der Mitarbeiter der städtiSchen . tituierte eher ab, denn ·die Zahl der 
Abf~ilung für Wirtschaftsdelikte, der Etablis:sements in Iserlohn ist in den 
auch für die Überwachung der Pros- vergan~enen Jahren stark zurilckge-
titution in .der Wa1dstadt zuständig . gangen. . 
ist. Und so sieht der städtische Be- Gab es Zeiten, 41 denen bis zu 15 
dienstete auch dem Inkrafttreten der bordellähnliche Betriebe in der 
jetzt in Berlin beschlossenen Novel- Waldstadt gemeldet waren, sind es 
Iierung des Prostitutionsschutzge- derzeit gerade einmal vier in lser­
setzes gelassen entgegen, in der lohn und Lebnathe. „Beim letzten 
unter anderem die Meldegflicht für Kontrollbesuch im Dezember haben 
Prostituierte festgeschrieben ist wir gerade einmal .zehn Damen in 

„Bis jetzt haben sich noch keine den qubs gezählt", so der Beamte. 
Damen bei uns angemeldet", so der Und auch die Zahl der Frauen, die in 

Die Hochzeit der käuflichen Uebe in•· 
lohn ist vorbei, FOTO: DPA 

aen eigenen vier Wanden ihre Lie­
besdienste anbieten, ist verschwin­
dend gering: Nur zwei Damen sind 
als selbstständige Gewerbetreibende 

bei der Stadt. gemeldet. Als Ursache. 
macht der Insider die Tatsache. aus, 
dass immer mehr Frauen aus Rumä­
nien und Bulgarien nach _Deutsch­
land kommen und hier zu absoluten 
Dumping-Preisen arbeiten. nDa 
zieht es viele Männer eher in be­
nachbarte Großstädte, wo diese 
Frauen ihre Dienstleistung schon ab 
20 Euro anbieten", so der städtische 
Mitarbeiter, der seit 1993 beobach­
ten konnte, wie sich das Milieu.ver­
ändert hat und bei uns kaum· noch 
exiStiert. . ;,Uberstunden wegen 
nächtlicher kontrollen in Bordellen 

fallen.heute gar nicht mehr an", be­
schreibt der Mann aus dem Rathaus, 
wie ruhig es in Sachen käuflicher 
Liebe in Iserlohn geworden ist. Und 
auch die Zeiten der. „großen Na­
men" der heimischen Bordell-Chefs 
seien längst vorbei: „Die Besitzer der· Y-....:t 
Clubs bekommt man heutzutage gar r"' 
nicht mehr zu Gesicht Meist findet -,., 
man eine deu~he Frau hintenn :n-e- · ~­
sen, die restlichen Damen kommen • 
aus Osteuropa, hautsächlich Bulga- . ~ 
rien und Rumänien, sprechen kaum '-ST 
Deutsch und hoffen, bei uns gutes 
Geld zu verdienen." stef 
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~sg· ~~u~ Anzeigen geg~n Schw~rz~r~ei~er 
Große We.rtschätzung der Arbeitgeber und Handwerkskami:ner für die Rathaw·-Fahnde~ 
Von Corneua Merkel 

• 1 

Iserlohn.. Viel Anerkennung erntet 
~e . fünfköpfige Abteilung Wut-

schaftsde~ für~~pfg~en ·. :1 ' : . ,~. 
Scl?~ weiß Burgenneister . ·., , "'. _ 
Dt Peter Paul "Ahrens.aus Kreisen . -!'.,. 
der Kreishandwerkerschaft MK, der 
HandwerkSkammer Südwestfalen . 
und des h~en Arbeitgeberver­
bandes. Nicht von ungefähr: Denn 
der Bereich Wutsdlaftsdelikte ist 
auch un vergangenen )ahr edolg­
leich g~en Sehwalzarbeit i.ind Leis-. 
tungsmissl:irauch vorgegangen, 'Nie 
die Verantwortlichen in einer Presse-

nuilgsprostitution. Sie überprüft 
zehn Prostituierte, im Vorjahr war· 
es noch 41 gewesen. Die tiebesd 
nerinnen stammten aus OsteurO{ 
~eist aus Bulgarien und Rwr 
nien. Seit Anfang 2014 genießen c 
Staatsangehörigen dieser LäiiderC: 
volle Freizügigkeit am europäisch1 
Arbeitsmarlct. 
. Bei 29 BUBgeldWrfahren verhär 
ten die Fahnder Bußgelder in Höl 
von 216000 Euro ('un Vorjahiwan 
es 205 000 Euro gewesen). Das ergi 

· eme Steigerung \'On mehr als fi1 
Prozent Die meisten schwam · 
Schafe fanderi sich im Baugewerl: 

konferenz ausführten. Für den loka- . 
Jen Wutschaftsbereich bedeutet ~·~ · „ .::.... :;<· • 

Ein Viertel entfiel aufVerputzer w 
däs stuckateurhaDmrk. Ma1 
und Lackierer machten 20 Proze. 
aus,. Maurer und Betonbauer 14 Pr 
zent, wie dem Jahresbericht zu er 

dies; dass . diese Maßnahnien zur . KlluH'eler ICnops (llms) anl or. Peter Paul Ahrens stellten den 11tlgkeitsberic 
Schaffung gleicher Wettbewerbsvo- 201/J des 8llrelches Wlrtschiftscleu Im Ralhaus vor. roro: MICHAa. w.v 
raussetzlµlgen als eine Forin der ·. 
Wutschaftsföröerung durchgeführt Euro Umsatz durch Schwarzaibeit 
werden. Gleichzeitig werde ein entgaiigen. Das ergebe sich aus de.n · 
wichtiger Beitrag zur Verhinderung abgeschlossenen Ennittlungm:rfah­
von ArbeitslQSigkeit geleistet, .Sie . ren. Er machte unmissverständlich 
leisten eine wichtige und gute Arbeit deutlich: nBei der Bekämpfung der 
für unsere Stadt", lobte Dr. Ahrens Schwiirzarbeit geht es nicht um die· 
das Tuam unter Leitung von Dezer· Bekämpfung erlaubter Nachbar· 
nent Klaus-Peter Knops. · schaftshilfe, sondern um rechtswid-

Die städtischen Pahnd~r gingen rige geweibliche lätigkeiten." 
im vergaßget;len Jahr 159 neuen An- Knops erklärte: .,Es handelt sich kei· 
zeigen und Hinweisen 1 

auf Schwarzarbeit · • · --•--
und Sozialleistungs­
missbrauch nach und 
kümnierten sich um 
91 FaJle aiis dem \br· 
iahr. nUilserer geset· 
restreuen Wutschaft 
in Mittelstand und 
Handwerk" sind nach 
~kUnft .von Klaus 
Peter Knops, Leiter . 
:!es städtischen . Res­
iorts Sicherheit, Bilr· . 
~er, Feuerwehr, min­
:lestens 2,7 Millio!Jen . · 

nehmen.ist · nesWeg, um ein Kavaliersdelikt: Sie 
ruini«irt Arbeitsplätze und wrur· 
5acht enonne finanzielle Schäden Dank für effektive Und 
·bei Steuern und Sozi8lversiche- · richt ungefährliche ~ 
rungsbeiträgen. • · Bis zum Jahresende gingen info4 

Die verdeckt arbeitenden städti· von RatenzahlungsY'ereinbarungE 
sehen Schwarzarbeitsfahnder 130090 Euro bei der Stadtkasse ej: 
.durchsuchten 27 ~hnungen und NochoflensindfälligeRatenzalllu: 
Geschäftsräume und· beschlag- gen aus \btjahren in Höhe von mel 
nahmteii umfangreiche Geschäfts. als einer Miµion Euro. Im vergang 

unterlagen. nen Jahr erstatteten die Mitarbeit. 
~utlich weniger der Stadt 11 Strafanzeigen wegE 

als in der Vergangen- Soziahnissbrauch zum Nachteil d1 
heit zu tun hatten sie ·Sozial· oder Jugendaµltes oder de 
bei der Oberwa- ·. Jobcenters MK., . . . · 
chung der Proatitu: Fazit .Bei einem Ennittlungsvol~ 
tion, weit das GeW.:r- mep von rund 361 oo<i Euro ware 
be in 1$erlohn stark die .Rathaus-Ermittler auch 2014 g 
rücldäufig sei · (wie meinschaftsdienlich und ökoni 

· berichtet). \brwie- misch eingesetzt. nSie haben ihre T 
gend in 4en Abend· tigkeitzwarnichtzu lOOProzentr 
und Nachtstunden· finanziert, aber zu einem große 
kontrollierten sie die Tuil", weiß Bürgenneister und Per'SI 
fUnf bordellähnli· naldezernent Dr. Ahrens. Er dankl 
eben Betriebe. und den Fahndern für diese teilweh 
zwei Falle von Wob- nicht urigefii.hrliche Arbeit 
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Artikel » Pressemitteilung» Pressemitteilung der Stadt Iserlohn -
Bekämpfung von Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch -
Jahresbericht 2014 

Pressenitteilung der Stadt Iserlohn - Bekäni:>fung von 
S..cbwa_rzarbeit und Leistungsmissbrauch - Jahresbericht 2014 

\.'.!.0.93.2015 \Qn a. Kr. Peter Breitkopf 

Der Bereich Wirtschaftsdelikte der Stadt Iserlohn ist auch im vergangenen 
Jahr erfolgreich gegen Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch 
vorgegangen. Das zeigt der. Tätigkeitsbericht 2014", der jetzt in einem 
Pressegespräch vorgestellt wurde .• Wir verstehen die Arbeit des Bereiches 
Wirtschaftsdelikte als Maßnahme zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsvoraussetzungen. Insofern bedeutet dies auch eine Form der 
Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt einen Beitrag zur Verhinderung von 
Arbeitslosigkeit", erläuterte Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens und 
berichtete von großem Lob für die Arbeit der städtischen Ermittler von Seiten 
der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer. 

Im vergangenen Jahr gingen beim Bereich Wirtschaftsdelikte insgesamt 159 
neue Anzeigen und Hinweise auf Schwarzarbeit und Leistungsrrissbrauch ein 
(Vorjahr 188). Aktuell sind noch 91 Ermittlungsverfahren anhängig. 

Bei insgesamt 27 Durchsuchungen von Wohnungen und Geschäftsräumen 
mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen des Amtsgerichtes 
(Vorjahr 39) konnten umfangreiche Geschäftsunterlagen und Beweismittel 
sichergestellt werden. 

Zu den Aufgaben des Bereiches Wirtschaftsdelikte gehört auch die 
Überwachung der Prostitution. Vier Kontrollen der zurzeit fünf 
bordellähnlichen Betriebe fanden in 2014 statt (Vorjahr 10). Kontrolliert 
wurden auch zwei Frauen, die der Wohnungsprostitution nachgehen. 
Überprüft wurden insgesamt 1 O Prostituierte (Vorjahr 41 ). Die Mehrzahl der 
Dienstleisterinnen stammt aus Osteuropa, vermehrt auch aus Bulgarien und 
Rumänien. Seit dem 1. Januar genießen sie die volle Freizügigkeit auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt. 

Elf Strafanzeigen (Vorjahr 18) wurden wegen Leistungsmissbrauchs zum 
Nachteil des Bereiches Soziales und Jugend/Jobcenter MK für die 
Staatsanwaltschaft gefertigt. 

29 Bußgeldverfahren (Vorjahr 43) konnten im vergangenen Jahr 
abschließend bearbeitet werden. Insgesamt betrug die Höhe der verhängten 
Bußgelder rund 216.000 Euro (Vorjahr 205.000 Euro). Tatsächlich gingen bis 
zum Jahresende 2013 infolge von Ratenzahlungsvereinbarungen 130.000 
Euro (Vorjahr 140.000 Euro) bei der Stadtkasse ein. Darüber hinaus werden 
zukünftig noch ausstehende Ratenzahlungen aus Vorjahren von zirka 
1.034.000 Euro fällig. 

Beim Thema Missbrauch von Sozialleistungen konnten durch die Arbeit des 
Bereiches Wirtschaftsdelikte im letzten Jahr rund 145.000 Euro (Vorjahr 
95.000 Euro) eingespart werden. Die Leistungen werden aufgrund von 
Ermittlungen gekürzt und eingestellt. Zu Unrecht erhaltene Gelder müssen 
zurückgezahlt werden. 
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zusammengerechnet wurde auch im letzten Jahr ein enormer Schaden für die 
Allgemeinheit durch die Arbeit der städtischen Fahnder vereitelt. Das 
.Ermittlungsvolumen· aus verhängten Bußgeldern und ermitteltem 
Leistungsmissbrauch beträgt insgesamt rund 361.000 Euro (216.000 Euro 
Bußgelder/ 145.000 Euro Leistungsmissbrauch). 

Doch bleibt es nicht allein bei der Aufdeckung und Ahndung. Ein besonderes 
Anliegen der Schwarzarbeitsfahnder ist es stets, illegal Tätige auf den • Pfad 
der Tugend" zurückzuführen. Beratung und Hilfestellung bei der 
Legalisierung ihres Gewerbes in Zusammenarbeit mit Handwerkskarrmer und 
Kreishandwerkerschaft gehören daher auch zu den Aufgaben des 
städtischen Bereiches Wirtschaftsdelikte. 

Quelle: 

www.iser1ohn.de/aktuelles/pressemitteilungen-der-stadt/einzelansicht/article 
/bekaemofung-von-schwarzarbeit-und-leistungsmissbrauch-staedtischer­
bereich-wirtschaftsdelikte-legt-j-3.html 

Bekaerrpfung der Schwarzarbeit © 2005 

Diese Website wurde mit PHPKIT WCMS erstellt 
PHPKIT ist eine eingetragene Marke der mxbyte GbR © 2002-2012 
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Rund 2;1 Millionen Euro bis zu 15 Betrie~e geo/e~~ri~.·. ·: 
sind~~rWartsch.afÜn Mit- . . . "DasRotlichtmilieuistaüf~; , :· 
·telstand und Handwerk in dem absteigend'en~t", so · 
Iserlohn d'ur~h Schwarzar• . einer der Ermittler. nPie \ ,· 

Schwarzarbeitsfalle ge1'eil :. · ·· 
beit an Umsatz" im letzten sigrufikant ztirück.\ .~ ..... :; :,- • . . 
Jahdmtga.~~n.~ Das ge.ht . , : IrisgesamtZog Krio·ps_e_ijt· . 

· au~, d~~fatigk~i~sl>~·richt · . · positi\'.es Fazit: "Bei eiheili.~~ · 
des· Bereiches Wirtscfaafts- „.; Efmittiungs.V01umeii'\roh.·· ~· .-
deiikte d~r -Stadt lserl~hri · · .·. · tund361.000 Euro waren 

. · . · · . · , · die RathaÜs-Ermittler auch 
hervor. 2014 geIPeinschaftsdienlich 

. . .. . · · ' und ölconomisch eingesetzt" 
VON D.iAN_~ .RAN~E- . (216.000 Euro Bußgelder/ 

,' '. · . , . .. . . .· . . . ..:· 1 . • . . . . 145.000 Euro Leistungs-
Insgesctih~ 159 ~~u~Ari:.· ·' · ·.. ~essortl~iter Klaus-Peter f(no_ps un.d Bürgermeister Dr. · missbraucJ:i). Nach wie vor 
zeigerl,Wiiiliin\A{~ise&:uf' .;">< • · P~ter Paul Ahreris stellten den Tatigkeitsbericht zur seidaslserlohnerModell 
SchWarzai-beit uiicf Soiial'/:; ·· · · Schwar:Zarbeitsbekämpfung in Iserlohn vor. Foto: Ranke ein Leuchtlui-m hei der 
leisttiilgS.rtlissh.~~h~h'gtri~i.~ ·. . . . . . · · . · · Bekämpfung der Schw.irz-

. im abgelaufenen Jahr eh)) 91 . . Jlicht \lnbedeutender Beitrag haben eine Realisierurigs- arbeit. . 
unbearbeitete Fälle ausVor,· . . iür Verpmderung von Ar- ·. quote von über 60 Prozent".,, Viel Anerkennilng erfährt 
jahren warten nqch allf ihr~,: · beltslosigkeit geleistet. "Wir erklärte ienops. . die füilfköpftge Abteilung 
Bearbeitung. „ Yf rr sind ,riach w~llen Wrrtschaft.Sförderung für die Bekämpfung der , 
wie vor gefordert, mi,iss~n· · ·_betreiben, keine Betriel?e Rotlichtmilieu„aufdem Schwarzarbeit seitens der 
. weiter unsere Arbeit tun

1
\ · 'plattmachen", stellte der Er- absteigenden Ast"_ Kreishandwerkschaft MK, 

machte: Klaus-Peter Knpps, ·. mittl~r. klar. & sei auch nicht - der Handwerkskammer 
Leiter des R~ssorts Sicher~ · damit getan, eineµ Rechts- ·. · Süd~estfalen sowie des 
heit, Bürger, Feuerwehr;; ; verstoß zu ahnden. Vielmehr lrii Rahmen.der Ober~ Arbeitgeberverbandes, wie 
deutlich. Zusamrilen mit ·. versuche man herauszu- wachung der Prostitution . Ahrens·erklärte: 
Bürgermeister Dr. Peter Palll fillden, oo derjenige seine wurden.zehn Prostituierte . Prognosen geheii. von 
Ahrens und zwei Fahndern · Tätigkeit in: legalem Rahmen . überprüft:' Alle Dienstleis-· einem Anstieg der Schwarz-

. stellte er die Arbeitsergeb- . weiterführen körine; terinnen stammten aus, arbeit aus, nicht zuletzt auch 
niss.e des letzten Jahres vor. Insgesamt 27Wohnun- Osteuropa, insbesondere aufgruiid der EinfUhrung 

' · · · :-: gen bzw. Geschäftsräuqie aus Bulgarien und Rumärti- · des Mindestlohns. Man 
··· ; .~.; · · wurden im letzten Jahr en. Seit dem 1. Januar 2014 müsse kein „Schwarzseher" 

' . ' . durchsucht, insgesaint 11 genießen die siaatsangehif:·~ ' sein, "um auch für das neue 
... ~;Wir·. verfolgen. Strafanzeigen. wurden wegen rigen dieser Länder die volle Jahr vorauszusehen, dass 

",riicht den Nach- Sozialleistungsmissbrauch Freizügigkeit am europäi- das ArbeitsauikoJllIIlen auf 
gefertigt. 29 Bußgeldverfah- schenArbeitsmarkt. Derzeit dem Gebiet der sogenann-· 

barn, d~r be.i der ren konnten abschließend gibt es noch Vier bordellähn~ ten Schattenwirtschaft nicht 
. bearbeitet werden. ,;Fast ein· . liehe Betriebe und zwei Fälle sigrufikantzurückgehen 

Oma anstreicht." Viertel betrafen das Stucka- von Wohnungsprostitution werde. D"as seien jedoch nur 
Verdeckter Ermittler. teurharidwerk,,gefGlgt "Von in Iserlohn·"•früher seien es · Schätzungen, s6' Knops. · 

dem Bereich der Malet und ~ · · ·• · 
" :.-.~ . -,' · :·''r'1"''':· ···- Lackieretuhd'd~niderMau- ·. · -. ·"ZAHLEN UND FAKTEN ' .. 

· · · i:er "Und Betonbauer", sagte 
Wir verfol'gen nicht den . ~ops. Die Höh~ d.er ver- , 

N:chbam, der bei der Öma : hängten Bußgelder betrug 
an5trekht'\ betonte efue~ ' .· insgesamt'rund 216.000 Euro 
der verdeckt ei'mitt~lnden ~ d.as bedeutet eine Steige- . 
Fahnder, „soridern,rechts- rung v9nrund 5,1 Prozent 

.· widrige gewerpµc~e 1:ätig- . gegenilber dem Vorjahr. 
keiten." Es Wet9.Ei.Q:.'Q\l.t F,ajle B!s zum Jahresende gin- . · 
verfolgt, ind~nei.\iatif pa\.ier gen ~olge von Ratenzah- . 

·.•Vi~-~~ . l~~l;~~n 

.- Hausdurchsuchungen: 
27 Wohnungen/ Ge­
schäftsräume wurden 
durchsucht; dabei 
wurden umfangreiche 
Geschäftsunterlagen 
als Beweismittel be­
schlagnahm~ und aus-
gewertet. . 

„ Überwachung der Pro­
stitution: Insgesamt . 
zehn Pro~tit11iPrtPwr 1r-

.- 29 Bußgeldverfahren 
konnten abschließend · 
bearbeitet werden 
(Vorjahr 43); die Höhe ' 
der verhängten Buß­
gelder betrug insges. 
rd. 216.000 Euro (Vor­
jahr 205.000 Euro) 

• Insgesamt wurden l 1 
Strafanzeigen (Vorjahr 
18) wegen Soziallei-
cf.11nn cinicchr:i

0

11rh 



STAD~ERLOHN Ruhr-Nachrichten Schwerte 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 

Bekämpfung von. 
Schwarzarbeit 

Stadt Iserlohn Legt Jahresbe.richt vor 
ISERlOHN. Der· Bereich Wirt­
schaftsdelikte sei im vergan­
genen Jahr erfolgreich gegen 
Schwarzarbeit und Sozialleis­
tungsrni$sbraueh vorgegan· 
gen. Das zeige der Tätigkeit:S­
beriCht 2014, heißt es vonsei­
ten der Stadt Iserlohn. · 

Im vergangenen Jahr gin­
gen beim Bereich Wirtschafts­
delikte in~gesamt 1?9 Anzei· 
gen und Hinweise auf 
Schwarzarbeit und Leistungs· 
missbrauch ein (Vorjahr 188). 
Aktuell sind noch 91 Ermitt­
lungsverfahren anhängig. 

Bei insgesamt 27 Durchsu­
chungen von Wohnungen 
und Geschäftsräumen mit 
Durchsuchungs- und Be· 
schlagnahrnebeschlüssen ·des 
Amtsgerichtes (Vorjahr 39) 
konnten Geschäftsunterlagen 
und Beweismittel sich.erge­
stellt werden. Zu den Aufga-

ben des Bereiches Wirt­
schaftsdelikte gehört auch 
die Überwachung der Pros­
titutio.n. Vier ·Kontrollen 
der zurzeit fünf bordell­
ähnlichen Betriebe fanden 
in 2014 statt (Vorjahr 10). 
Kontrolliert . wurden auch 
zwei Frauen, die der Woh­
nungsprostitution nachge­
hen. Überprüft wurde.n 
insgesamt 10 Prostituierte 
(Vorjahr 41). 

Insgesamt ~trug die Hö­
he der verhängten Bußgel­
der rund 216 000 Euro 
(Vorjahr 205000 Euro) . 
Beim Thema Missbrauch 
von Sozialleistungen konn­
ten durch die Arbeit des 
Bereiches Wirtschaftsdelik­
te im letzten Jahr rund 
145 000 Euro . (Vorjahr 
95000 Euro) eingespart 
werden. 

.'/ 

)ß,.Qp;;i g,j 

c 



STAD~~~rsERLOHN 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit 

lserlohner Kreisanzeiger / 
Westfälische Rundschau 

Datum: 

Gemeinschaft 
nicht gemeldet 

0 8. MA r. 

Be\Vährungsstraf e 
für Sozial-Betrug 

Iserlohn. Eine Freiheitsstrafe von 
einem Jahr auf Bewährung wird ein 
mutmaßlicher Betrug um Sozialleis-. 
tungen wohl jetzt zwei Iserlohnern 
einbringen. Der Mann, Jahrgang 
1960, und die Frau, Jahrgang 1953, 
sollen in .einer Bedarfsgemeinschaft 
gelebt haben ohne dies anzugeben. 
Auf diese Weise sollen sie in vier Fäl­
len ungerechtfertigt Sozialleistun-

1 
gen bezogen haben. Schaden: 
10 000 Euro. ·-·-­
-·treide Angeklagte blieben am 
Mittwoch der Verhandlung vor dem 
Schöffengericht in Iserlohn fern. Die 
Verteidigung erhob keinen Ein­
spruch gegen das von der Staatsan­
waltschaft geforderte Strafmaß; ein 
Strafbefehl wurde erlassen. Sofern 
die Angeklagten dieses akzeptieren, 
wird das Urteil rechtskräftig. tig 

{ 
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. lmRohbaufastfertiglestetltistäieneueAusbildungswetikstattiln Genna.Foro:~: AAuER ; 
• :' ... • : • • • • ~ :·:"V" • • • • • . • ~ :•·; • • • • 1 

Aus~i~4~~~s~~~~tatt jn.·~_e:~~ _ . .__. 
~oll _im J).ug~st 1Jezogen ~erde;n · ·. 

: . . i.. . . . . . ' ·. 

"Rotlichttmµeu nebenan wäre sehr unpassend" · · 
..-: '. 1 

Letmatlie. Der Neubau der Ausbil~ werks, die hier ihre überbetriebliche 
dun~rkstatt in Genna schreitet Ausbild\ing absolvieren werden; S<>' · 

planmäßig wran. Das Gebäude, das wie für 14 Mitarbeiter. Die Azubis 
._der M,ärkische Arbeitgeberverband kommen aus LetJllthe, Alte~ Ho:­
Zwi.sehen Gennaer Straße und henlimburg und Nachrodt Auf dem 

· Bahngleisen für' rund 4 Millionen . Dach des Obergeschosses befindet 
: Euro (inklusive Grundemrb) er- sich ein· rundum begehbares drittes 
richten lässt, ist im Rohbau weitge- Geschoss mit Sozialräumen, wo die 
hend fertiggestellt Es soll im .August Azubis auch MahlZeiten einnehnlen 
. eingeweiht und : wn der Ausbil- können. Christoph Wtlleni.Seri ·wn 
. dungsgesellschaft Mittel-Lenn!! der AML freut sich, dass das Etablis- · 

; (AML)in Betrieb genommen wer- 'serm!ntne en . em eu au offenbar 
·den. Die Werkstatt bietet ait{ rund -gescldussen tst „Emen Betrieb aus 
3000 Quamatm.etem Nutzfläche ~hätten wir als 
Platz für mehr als 100 Auszubilden- . seh?-störend und unpassend emP. 
de · d~ Melall~· ~d _Elektrohand- ~~-ei:-zur..ze~~" 
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STAD~ERLOHN lserlohner Kreisanzeiger I 
Westfälische Rundschau 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: ? ? ~H' ru·11~ 
~ 

,_ - llln 1 • .c,.U i.J 

tf·f 
Hinweise ließen Schwarzarbeit aufiliegen 
Ermittlungsverfahren iin Kfz-Gewerbe, bei Stuckateur-Firmen und im Hochbau 

15erlohn. Der Bereich Wirt­
schaftsdelikte der Stadt .konn­
te erneut einige Fälle von ge­
werbe- urid handwerksrechtli-

. eher Schwarzarbeit aufklären 
und sanktionieren. 
· Aufgrund Von Hinweisen 
aus einem abgeschlossenen 
Vorverfaruen aus dem Kfz-Me­

. chaniker-Gewerbe wurde ein 
neues Ennittlungsverfahren 
gegen einen illegalen Mitbe­
werber: eingeleitet. In dessen 
Betrieb wurden Reparatur-

,arbeiten an Motoren sowie der 
~us- und Einbau von Motoren 
iurchgeführt. Ein entspre-

chendes Gewerbe· war nicht · rolle ein' Sammelverfahren von 13 500 Euro verhängt 
angemeldet und auch den Ein- · gegen mehrere Stuckateur:fir- Durch den Hinweis. eines · · 
trag seines "gefahrgeneigten" men aus dem Westerwald ein~ . Bürgers wurde · festgestellt, 
Wid daher zulassungspflichti- ·geleitet Die . Ennittlungen · dass die Fassade eines Restau­
gen KFZ-Mechaniker-Hand- . gegen zwei die5er Betriebe iants komplett, jedoch illegal, 
Werkes bei qer · Handwerks- wurden mittlerweile mit Buß- saniert wurde. Der Betrieb aus· . 
kammer hatte der Betriebsin- geldbescheiden über 6000 und · dem Rheinland hatte dabei zu­
haber mangels. Qualifikation 10 000 Euro abgeschlo8sen. • sätzlich polnische Subunter­
nicht veranlasst Die sicherge~ Gegen fünf weitere Finnen nehmer beauftragt Die Aus­
stellten · Geschäftsunterlagen laufen die Verfahren noch, . wertung der Beweismittel führ . 
erbrachten den Beweis für Ein illegal arbeit.ender Hage- te zu einer Geldbuße in Höhe 
Schwarzarbe~t in.erheblichem ner Betrieb flog durch die An- von 12 000 Euro. · 
Umfang: Gegen den Irihal>er ·zeige eines legalen Mitbewer- Insgesamt wurden in diesem 
wurde ein Bußgeld in Höhe bers aus der Hochbaub~che Jahl bislang Geldbußen gegen 
von 20 000 Euro verhängt auf und wurde der Schwarze nicht ·gesetzeskonforme und 

In einem weiteren Fall wur- arbeit überführt Gegen die daher marktschädliche Betrie­
de nach einer Baustellenkont- Finna wurde eine Geldbuße be von 80 000 Euro verhängt. 



Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 

Aufgeklärt und sanktioniert 
Stadt Iserlohn verbucht Erfolge .im Kampf gegen Wirtschaftsdelikte 

. ISERLOHN. Der Bereich 
Wrrtschaftsdelikte der Stadt 
Iserlohn konnte erneut 
einige Fälle von gewerbe­
und handwerksrechtlicher 
Schwarzarbeit aufklären und 
sanktionieren. 

Aufgrund von Hinwei­
sen aus einem bereits 
abgeschlossenen Vorver­
fahren aus eiern Kraftfahr-

zeugmechaniker-Gewerbe 
wurde ein neues Ermitt­
lungsverfahren gegen einen 
illegalen Mitbewerber einge­
leitet. 

In einem weiteren Fall wur­
de nach einer Baustellenkon­
trolle in Iserlohn ein Sam­
melverfahren gegen mehrere 
Stuckateurfirmen aus dem · 
Westerwald eingeleitet Die 

Ennittlungen gegen zwei 
dieser Betriebe wurden mitt­
lerweile mit Bußgeldbeschei­
den über 6.000 und 10.000 
Euro abgeschlossen. 

Insgesamt wurden in die­
sem Jahr bislang Geldbußen 
gegen nicht gesetzeskonfor­
me und daher marktschädli­
che Betriebe von rund 80.000 
Euro verhängt. 
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STAD~ISERLOHN 

Stadtspiegel 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit Datum: 2 6. AUG. ZD15 / 

~ ~ li .. u~ .n\ 

Straf- und Ermittlungsverfahren 
Verschiedene Betrugsdelikte wurden von den lserlohner Behörden aufgedeckt 

ISERLOHN. Im März 2013 seine fünfköpfige Familie entsprechende Einkünfte illegalen Verputzerbetrieb 
wurde die Polizeidirekti- seit Oktober 2007 Sozial- aus der nicht angemel- tätig war, der auch in Iser-
on Frankfurt Mitte wegen leistungen vom Jobcenter deten selbstständigen lohn seine Spuren hinter-
eines Parkverstoßes auf MKbezog. Tätigkeit hätte der Le- lassen hatte und bereits 
den Transporter eines Iser- . ...,.._,,,_, .. _ ""-1:\·,--. ...,.,. ..,....- -- ,..,.,. . ·'·" bensunterhalt der Familie sanktioniert wurde. 
lohners aufmerksam. Aus Fünfköpfige Familie ausreichend sichergestellt Des Weiteren wurden 
diesem Fahrzeug wurden kassierte Geld seit 2007 werden können. Die zu ·zwei Bußgeldverfahren 
Waren aus Kartons in einen 

---~~ ... Unrecht erhaltenden Sozi- nach dem Schwarzarbeits-
Wäschekorb umgeladen alleistungen werden nun bekämpfungsgesetz gegen 
und anschließend in ein Darüber hinaus stellten die ·vom Beschuldigten zu- gewerbe- u. handwerks-
Ladenlokal gebracht. städtischen Ermittler fest, rückgefo~dert. Außerdem rechtlich illegal tätige Me-

Bei der Überprüfung des dass die Ehefrau ebenfalls wartet auf ihn ein gerichtli- tallbauerfirmen aus dem 
Fahrers durch die Polizei- seit 2007 Einkünfte aus ches Strafverfahren wegen Großraum Düsseldorf so-
beamten konnte dieser we- einem sogenannten Mi- Betruges. wie aus Wiesbaden erfolg-
der eine Gewerbeanmel- nijob hatte, was dem Job- Fazit: Dumm gelaufen reich abgeschlossen. Der 
dung noch einen Liefer- center pflichtwidrig nicht für den Schwarzarbeiter Betrieb aus dem Rheinland 

·schein vorlegen: Er gab an, mitgeteilt worden war. und daher nicht zur Nach- war den städtischen Er-
dass er für einen Iserlohner Daraufhin wurde eine ahmung empfohlen! mittlern bei einer Baustel-
Großhandel tätig sei. Die Strafanzeige wegen des """"""" ,,, ••. ~ ... ~ „ .. ....... . ~- ~„ • . 91X lenkontrolle anlässlich des 
Frankfurter Polizei wandte Verdachts des Betruges bei Ermittlungsverfahren Umbaus einer Pizzeria ins 
sich daraufhin an den Be- der Staatsanwaltschaft ge- wegen Schwarzarbeit Netz gegangen. Die Wies-
reich Wirtschaftdelikte der stellt. Im September 2013 VP"aA ..... ...,._ . ___ „ __ -.-r„_.-.___.._ ..... ._ badener Firma war als Auf-
Stadt Iserlohn mit der Bitte wurde mit Beschluss des tragnehmer eines Betrie-
um Überprüfung. Amtsgericht die Wohnung Auch im Bereich der bes aus Limburg, der unter 

Die Ermittlungen vor Ort des Beschuldigten durch- gewerbe- und handwerks- anderem auch in Iserlohn 
ergaben, dass der Trans- sucht. rechtlichen Schwarzarbeit gearbeitet hatte, illegal tä-
pörter auf den Sohn des Die Auswertung der konnten einige Ermitt- tig. Beide Firmen wurden 
Fahrers zugelassen war, dabei sichergestellten Fir- lungsverfahren erfolgreich mit entsprechendem Be-
Eine Gewerbeanmeldung menunterlagen ergab, dass abgeschlossen werden. So schluss des Amtsgerichts 
lag für den Iserlohner nicht über einen Zeitraum von wurde zum Beispiel eine durchsucht. 
vor und er war auch nicht rund viereinhalb Jahren Geldbuße in Höhe von Die Auswertung der Ge-
bei dem lserlohner Groß- Sozialleistungen in Höhe 7 000 Euro gegen eine schäftsunterlagen als Be-
handel angestellt. Statt- von rund 56 000 Euro miss- Hamburger GmbH rechts- weismittel ergaben Geld-
dessen wurde festgestellt, bräuchlich in Anspruch kräftig verhängt, die als · bußen in Höhe von 5 000 
dass der Beschuldigte für genommen wurden. Durch Subunternehmen für einen bzw. 6 000 Euro. 



Gf:nieinsam,gegendie Sehwarzarbeit 
Kreishandwerkerschaft µnterstützt die Politik pei ilirer geplanten 0.ffensive . . . 

Von Martin Weiske 

Hagen. Mit ein er Mischung aus Op­
timismus, dass das Thema Wieder 
auf der politischen Tagesordnung 
aufuiu~ht, aber auch Skepsis, wie 
es in der Praxis ·wohl umgesetzt 
..... )reagiert das· heimische Hand­
werk auf den Vorstoß. aller Rats~ 
fraktionen, in Hagen deutlich of­
fensiver gegen Schwarzarbeit vor­
gehen zu wollen. „Es ist eindeutig 
eine gesetzliche Aufgabe der Kom­
mune, gegen diese Form der Wett­
bewerbsverzerrung und des Preis­
dumpings v01:ztigehen", betonen 

„Es ist eindeutig 
eine Aufgabe der 
Kommune." 
Michael Plohmann und Joachim 
Beinhold, Kreishandwerkerschaft 

mit Schwarzarbeitern melden -
das können wir natürlich gar nicht 
leisten", weiß der Geschäftsführer 
lediglich grundsätzlich zU berich­
ten, dass in Hagen n.eben der Fri­
seur-und Kfz-Branche vor ~llem im 

. Baugewerbe (Fliesenleger, Stucka­
teure, Thockenbauer) .; reichlich 
. schwarz gearbeitet werde. · 

·~~ •. 
Durchaus neidvoll blickt Kreis­
handwerksmeister Beinhold in die 
Nachbarstadt Iserlohn, in der seit 
über zwei Jahrzehnten besonders 
rabiat mit einem. sechsköpfigen 
Team gegen die Auswüchse der 
Schattenwirtschaft vorgegangen 
wird .. Bei etwa 900 Verfahren seit 
1993 wurden dort mehr als sechs 
Millionen Euro an BUEgeldern ver­
hängt Durch den permanenten 

Flächendruck der Schwarzarbeits­
bekämpfer seien, so rechnen die 
Wa!dStädter hoch, der Wutschaf: 
Aufträge iil zweistelliger Millionen­
höhe erhalten geblieben. 
-- Vor dem Hintergrund dieser" Er­
folgszahlen sind die Hagener 
Handwerksbetriebe durchaus be­
reit, die politische Initiative des Ra 
tes konstruktiv zu unterstützen. Sc 
stellen Plohinann und Beinhold in 1 

Aussicht, · dass die. Kfz-Innunr 
Dienstfahrzeuge ·. ·für SchWari­
arbeitskontrolleure bereitsteller 
und die anderen Gewerke die an-

. fallen Spritkosten subventionierer, 
könnten. ,;.N"u würden uns mit Hil-
fe der Innungs betriebe im Rahmer; 1 

unserer Möglichkeiten gerne be! 
dieser Offensive einbririgen", be­
tont Plohrnann, „allerdings fehl: 
uns noch ein wenig der Glaube." 

Michael Plohmann, Geschäftsfüh- 2004 hat es in Hagen immerhin 
rer der Kreishandwerkerschaft, so- noch 465 Überprüfungen seitens 
wie Kreishandwerksmeister Joa- der Stadt gegeben, in deren Folge · 
chim Beinhold. Sie stellen seit über Bußgelder in Höhe von 1.86 000 
einem JahrZehnt fest, dass die Ver- Euro verhängt wurden. Seitdem 
folgung von illegalen Arbeitsleis- ' sind die Aktivitäten nahezu kom­
tungeri beim Ordnungsamt nahezu plett eingeschlafen. Der Kontroll­
brach liegt. druck wurde schlichtweg wegge-

Schaden durch SchattenÖkonomie 
spart. Gerade einmal zehn Fälle 
wurden in diesem Jahr bislang ver-

.Hohes Risiko auch für die Auftraggeber 

Dabei klingt das Ausmaß der ver-
_tnen Schattenökonomie gewal­

tig: Das Institut für Wrrtschaftsfor­
schung (Tübingen) schätztfür2015 
das Gesamtvolumen auf 339 Mil­
liarden Euro - das sind gut zwölf 
Prozent des Bruttosozialproduk­
tes. Fünf Stunden müsse ein Fach­
arbeiter arbeiten, um sich . eine 
Stundelang die Dienste eines Kol­
legen leisten zu können, rechnet 
wiederum das Institut der deut­
schen Wirtschaft (Köln) hoch. An­
gesichts der hohen Steuer-und Ab­
gabenlast erscheint es da kaum ver­
wunderlich, dass immer mehr Bür­
ger der Versuchung kaum widerste­
hen mögen, Dienst- und Handwer­
kerleistungen am Fiskus vorbei 
erledigen zu lassen. 

. folgt, .vier mündeten letztlich in 
Bußgeldverfahren im Gesamtvolu­
men von 12 200 Euro. Noch kata­
strophaler die 2014er-Bilanz: sie­
ben Fälle, drei Bußgeldvei:fahren, 
3300 Euro Strafe. Damit kann man 
in der Schattenwelt der Schwarz­
arbeit niemanden erschrecken. 

„Wrr haben im vergangenen Jahr 
etwa 15 konkrete Hinweise a.IJ die 
Stadt weitergemeldet", berichten 
Plohmann und Beinhold. Doch 
'der dort einzige Mitafbeiter habe 
lediglich signalisiert, sich darum 
kümmern zu wollen; sobald er Zeit 
habe." Auch seltene, konzertierte · 
Schwerpunktaktionen gemeinsam 
mit Zoll und Arbeitsamt laufen 
meist ins Leere: „Dafür sollen wir 
tage5scharf konkrete Baustellen 

B Bei nachgewiesener Schwarz­
arbeit drohen empfindliche 
Sanktionen. So müssen die Ab­
ga!>en zur Sozialversicherung für 
einen Zeitraum von bis zu vier. 
Jahren nachgezahlt werden - und 
zwar in voller Höhe durch den 
Auftraggeber. 

B Zudem kann Schwarzarbeit 
eine Vorenthaltung von Sozjalver­
sicherungsbeiträgen und eine 
Steuerhinterziehung darstellen. 
Deswegen drohen zusätzlich 
empfindliche Bußgelder bis hin zu 
Freiheitsstrafen. 

II Schwere Konsequenzen kann 
auch ein Unfall haben. Denn. 

dann müssen die Arbeitgeber 
beispielsweise der v.erletzteh 
Putzhilfe neben den H.eilbehand· ; 
lungskosten (zum Beispiel für . : 
Arzt, Krankenhaus, Arznei-, Ver- : 
bands- und Hiifsmittel) unter Um-: 
stände

1

n auch eine lebenslange : 
Unfallreil~e zahle[!, · · 

•Dies i11t Übrige~s f)icht nur, 
wenn die Haushaltshilfe in der 
Wohnung des Arbeitgebers ver­
unglückt, sondern a.uch schori 
alif dem Weg zum Arbeitsplatz. 
Zudem kann bei einem Unfall die : 
Unfallversicherung sich die Kos- · 
ten für Versicherungsfälle infol­
ge von Schwarzarbeit erstatten 
lassen. · · 



STADTJ~ERLOHN 

Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit 

Aus Parkverstoß 
wurde ein 
Strafverfahren 
Familie erschlich 
Sozialleistungen 

Iserlohn. Im März 2013 wurde die 
Polizeidirektion Frankfurt Mitte we­
gen eines Parkverstoßes auf einen 
'Iransporter eines Iserlohners auf­
merksam. Aus diesem Fahrzeug wur­
den Waren aus Kartons in einen Wä­
schekorb umgeladen und anschlie­
ßend in ein Ladenlokal gebracht. 
Bei der Überprüfung des Fahrers 
durch die Polizeibeamten konnte 
dieser weder eine Gewerbeanmel­
dung noch einen Lieferschein vorle­
gen. Er gab an; dass er für einen Iser­
lohn er Großhandel tätig sei. Die 
Frankfurter Polizei wandte sich da­
raufhin an den Bereich Wirtschaft­
delikte der Stadt Iserlohn mit der 
Bitte um Überprüfung. Die Ermitt­
lungen vor Ort ergaben, das$ der 
Transporter auf den Sohn des Fah­
rers zugelassen war. Eine Gewerbe­
anmeldung lag für den Iserlohner 
nicht vor und er war auch nicht bei 
dem Iserlohner Großhandel ange­
stellt. 

lserlohner Kreisanzeiger I 
Westfälische Rundschau 

Datum: () 1 ( ;::· p ')f)1S:: 
...... -· . "- - -

Stattdessen wurde festgestellt, 
ciass der Beschuldigte für seine fünf­
köpfige Familie seit Oktober 2007 
Sozialleistungen vom Jobcenter MK 
bezog. Darüber hinaus stellten die 
städtischen Ennittler fest, dass die 
Ehefrau ebenfalls seit 2007 Einkünf­
te aus einem sogenannten Minijob j 
hatte, was dem Jobcenter pflichtwid­
rig nicht mitgeteilt worden war. 

Daraufhin wurde eine Strafanzei­
ge wegen des Verdachts des Betruges 
bei der Staatsanwaltschaft gestellt. 
Iin September 2013 wurde mit Be­
schluss des Amtsgericht die Woh­
nung des Beschuldigten durchsucht. 
Die Auswertung der dabei sicherge­
stellten Finnenunterlagen ergab, · 
dass über einen Zeitraum von rund 
viereinhalb Jahren Sozialleistungen 
in Höhe von rund 56 000 Euro miss­
bräuchlich in Anspruch genominen 
wurden. Durch entsprechende Ein­
künfte aus der nicht angemeldeten 
selbstständigen Tatigkeit hätte der 
Lebensunterhalt der Familie ausrei­
chend sichergestellt werden kön­
nen. Die zu Unrecht erhaltenden So­
zialleistungen werden nun vom Be­
schuldigten zurückgefordert. Außer­
dem wartet auf ihn ein gerichtliches 
Strafverfahren wegen Betruges. 

Fazit: Dumm gelaufen für den 
Schwarzarbeiter . und daher nicht 
zur Nachahmung empfohlen. 
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Etmittler überführen illegalen Dachdecker· 
. . ~· 

In diesem Jahr wurden bereits Bußgelder in Höhe von rund·einer Viertelmillion Euro verhängt 

Iserlohn. Der Bereich Wirtschaftsde­
likte. der Stadtver\Valtung hat erneut 
Falle von · handwerksrechtlicher 
Schwarzarbeit aufgeklärt und die Ta-
ter sanktioniert. · · 

Über mehrere Wochen hatten die 
, städtischen Ermittler zunächst eine 
· Baustelle observiert. Im Fokus stand 

dabei die Dach- und Fassadensanie­
rung, die sich über einen ungewöhn­
lich langen Zeitraum hinzog und zu 
branchenunüblichen Arbeitszeiten 
stattfand. Bei einer Baustellenkont­
rolle trafen die Rathaus-Mitarbeiter 
einen türkischen Staatsangehörigen 
aus dem Kreis Unna bei Fassaden­
arbeiten an. Er gab an, bei einem 
Mendener Dachdeckerbetrieb pro­
beweise angestellt zu sein, was sich 

als Schutzbehauptung erwies. Tat­
sächlich war der Handwerker biS 
2007 selbstständig tätig gewesen. Ab 
dann hatt<Ler es···~ohl vorgezogen, 
ohne Gewerbeamrieldung und Ein­
tragung bei der Handwerkskammer 
weiter zu machen. Seine Firmen­
fahrzeuge waren auf andere Fami­
lienmitglieder zugelassen. Ein Trans­
portanhänger wurde ohne . gültige 
Zulassung mit verfälschtem amtli­
chen Kennzeichen gefahren. Zeit­
weilig hatte der Betroffene bis zu 
neun Personen auf der Baustelle be­
schäftigt. 

Bei emer mit gerichtlichem Be­
schluss durchgeführten Durchsu­
chung der Wohnung des Dachde­
ckers entdecken die Ermittler weite- . 

re Unterlagen, mit denen der „frei- · mittlungen ergeben," dass die Firma 
schaffende" Handwerker überführt als Subunternehmen Fassadensanie­
. werden konnte. 'Gegen ihn wurde rungen durchführte, ohne .ein ent­
ein Bußgeldbescheid über 10.000 sprechendes Gewerbe angemeldet. 
Euro erlassen. Gegen seinen · Auf- . zu haben. Auch eine Eintragung bei 
traggeber wurde eine Geldbuße in der Handwerkskammer konnte 
Höhe von 17 000 Euro verhängt. Da- nicht festgestellt werden. 
mit war die kostengünstige Kalkula- Insgesamt wurden in diesem Jahr 
tion des HauseigentUmersallerdi~gs .. bislang Geldbußen in Höhe von 
nicht mehr zu halten. Hinzu kam rund 250 000 Euro verhängt. Der da­
noch, dass die handwerkliche Quali- raus zu errechnende Schaden durch 
tät der Sanierungsarbeiten nicht zu- entgangene Umsätze für die legale 
friedenstellend war. Wirtschaft liegt bei rund 3,4 Millio­

nen Euro. 
Im Bereich des - Sozialleistungs­Umsatzverluste für legale 

Betriebe in MilUonenhöhe missbrauchs wurde bislang ein Scha­
Eine weitere Geldbuße von 10 000 den für die Allgemeinheit durch un~ 
Euro wurde gegen eine Frankfurter · gerechtfertigten Hilfebezug in Höhe 
GmbH verhängt. Hier hatten die Er- von rund 120 000 Euro ermittelt. 
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Schlussbemerkung 

Auch das Jahr 2016 wird den Bereich Wirtschaftsdelikte ausreichend beschäftigen. Der dras­

tische Anstieg der Flüchtlingszahl wird als Folge in Deutschland eine Zunahme der 

Schwarzarbeit nach sich ziehen. 

„Für rd. 300.000 Asylbewerber besteht ein Anreiz für unangemeldete Gelegenheitsjobs", ins­

besondere im Baubereich, sagt der Ökonom Prof. Schneider, Experte für Schattenwirtschaft, 

von der Universität Linz. 

(Quelle: SPIEGEL ONLINE Wirtschaft/n-TV.de/wirtschaft v. 02.02.16) 

Neben Gelegenheitsjobs werden viele arbeitswillige Flüchtlinge von ihren Auftraggebern er­

fahrungsgemäß dazu gedrängt werden, ein Gewerbe anzumelden, sprich als Selbständige 

aufzutreten. So wollen sie der Entrichtung von Steuern und Sozialabgaben entgehen. 

Ob und in welcher Intensität sich dieses Phänomen auch in Iserlohn zeigen wird, bleibt vor­

erst aufmerksam zu beobachten. 

Abschließend bedanken wir uns erneut bei Politik und Verwaltung für den entsprechenden 

Rückhalt bei einer nicht immer leichten Aufgabenstellung. 
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